
JA NEIN

1) der Werkvertragnehmer trägt ein Unternehmerrisiko.

2) der Werkvertragnehmer kann sich vertreten lassen, er haftet jedoch gegenüber dem Verein für die 
ordnungsgemäße Leistung, (beispielsweise ordnungsgemäße Leitung eines Trainingslehrganges)

3) Der Werkvertragnehmer verwendet im wesentlichen eigene Betriebsmittel, er nutzt jene des Vereins
nur in besonderen Fällen

4) Der Werkvertragnehmer schuldet ein konkretes Werk, einen Erfolg

5) Der Werkvertragnehmer kann sich seine Arbeitszeit frei einteilen und Arbeit sanktionslos ablehnen

6) Der Werkvertragnehmer ist nicht in die Organisation des Vereins eingebunden, er unterliegt nicht den
Weisungen des Vereins.
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  CHECKLISTE: Handelt es sich um einen Werkvertrag?

  Werden 1) bis 6) überwiegend mit JA beantwortet, liegt ein WERKVERTRAG vor.


